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Bebauungsplan Nr. 1 „Wohngebiet Golchen “ 
der Gemeinde Golchen im Verfahren gemäß § 

13b BauGB 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Organisationseinheit:
Bau, Ordnung und Soziales

Datum
24.11.2021

Verfasser:
Kevin Holz

Einreicher:

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung Golchen (Entscheidung) 09.12.2021 Ö

Sachverhalt
Der Planentwurf wird in der vorliegenden Fassung beschlossen und der 
Begründungsentwurf wird gebilligt. 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf des Bebauungsplans und der 
Begründung öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen. Ort und Dauer 
der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu 
machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können.    
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB holt die Verwaltung oder ein gemäß § 4b BauGB 
beauftragter Dritter die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zu Planentwurf und Begründung ein, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann.

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben 
dies eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Golchen beschließt:

1. Der Planentwurf des Bebauungsplans Nr. 1 der Gemeinde Golchen 
„Wohngebiet Golchen“ im Verfahren gemäß § 13b BauGB wird in der 
vorliegenden Fassung vom November 2021 beschlossen. Der Entwurf der 
Begründung wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

2. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 1 der Gemeinde Golchen 
„Wohngebiet Golchen“ mit der Begründung ist nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen und die beteiligten Träger öffentlicher Belange von 
der Auslegung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Auslegung sowie 
Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von einer 
Umweltprüfung abgesehen wird, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht 



abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.    

3. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem 
Begründungsentwurf einzuholen.



Finanzielle Auswirkungen
im lfd. Haushaltsjahr:   in Folgejahren:   
   
  nein   nein  ja
   
  X ja   einmalig  
   
   jährlich wiederkehrend
          

Finanzielle Mittel stehen:
   
  X planmäßig zur Verfügung unter :  nicht zur Verfügung 
  (Deckungsvorschlag) 
 Produktsachkonto:  Produktsachkonto:  
  5.1.1.00.56250000  
 Bezeichnung:  Bezeichnung:  
  
 

Sachverst., Gerichts- u. ä. Aufwendungen
  Deckungsmittel stehen nicht zur

  Verfügung  
          

Haushaltsmittel:
 

 13.300,00 € Haushaltsmittel:   
bisher angeordnete bisher angeordnete
Mittel:  4.004,05 € Mittel:   

Maßnahmesumme:
 

 9.329,60 € Maßnahmesumme:  

noch verfügbar:
 

 -33,65 € noch verfügbar:   
Erläuterungen: 

Anlage/n
1 01 Bebauungsplan Nov.2021 öffentlich

2 02 Begründung Stand November 2021 öffentlich
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